Das sog. Monatsanfangsproblem beim P-Konto
von Prof. Dr. Dieter Zimmermann, EFH Darmstadt
Das Monatsanfangsproblem war Anfang August Gegenstand einer vielfach publizierten dpa-Meldung (vgl. am 05.08.2010: Frankfurter Rundschau „Gesetzespanne räumt Konten leer“; BILD „Tausende Sozialhilfe-Empfänger kommen nicht an ihr Geld“). 

I. Zum Hintergrund: 
Sozialleistungen mit Lohnersatzfunktion (z.B. Sozialrenten, Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe) sowie Lohn werden regelmäßig am letzten Werktag des Monats auf dem Konto gutgeschrieben. Wird das Konto Anfang des Monats August gepfändet und befindet sich die Lohn-/Sozialleistungsgutschrift noch als Guthaben auf dem gepfändeten Konto, verspricht die Umwandlung in ein P-Konto eigentlich rasche Abhilfe. 
Das Kreditinstitut muss das Einzel-Girokonto bis zum Ende des dritten Geschäftstages in ein P-Konto umgewandelt haben. Auf dem P-Konto ist dann je Kalendermonat automatisch der Sockelbetrag von 985,15 Euro geschützt. 
Erhöhte Freibeträge berücksichtigt das Kreditinstitut aufgrund von Bescheinigungen, insbesondere wenn gesetzliche Unterhaltspflichten erfüllt oder existenzielle Sozialleistungen gutgeschrieben werden. 
Eine individuelle Kontofreigabe beim Vollstreckungsgericht (bzw. bei der Vollstreckungsstelle des öffentlichen Gläubigers) zu beantragen, ist nur noch bei höheren laufenden Bezügen notwendig (um sich die Vorteile der Pfändungstabelle zu sichern) sowie bei besonderen Bedarfslagen.

Der monatliche Freibetrag auf dem neuen P-Konto wird jedoch bei dieser Fallkonstellation schon benötigt, um den Lebensunterhalt im laufenden Monat bestreiten zu können. Denn der Schutz des P-Kontos wirkt nur zurück bis zum Zeitpunkt des Eingangs der Pfändung, nicht aber bis zum Zeitpunkt des Geldeingangs, aus dem das von der Pfändung erfasste Guthaben herrührt. 
Musste deshalb der August-Freibetrag dazu verwendet werden, den Geldeingang aus dem Vormonat abheben zu können, ist er bereits aufgebraucht, wenn Ende August die Gutschrift von Lohn bzw. Sozialleistung für September erfolgt. 
Eine pragmatische Problemlösung ließe sich dadurch erreichen, dass

· die Umwandlung in ein P-Konto erst beantragt wird, wenn das Konto „auf Null“ steht. 
(Dies gelingt bei Sozialleistungen mit Hilfe des § 55 SGB I innerhalb der 14-Tage-Frist ab Gutschrift relativ problemlos. Bei Gutschrift von Arbeitseinkommen ist zunächst Kontofreigabe nach § 850l ZPO zu beantragen, was für Kreditinstitute und Vollstreckungsorgane zusätzlichen Aufwand bedeutet. Auch läuft die Lösungsvariante zum 31.12.2011 aus.)

· das Kreditinstitut einen zusätzlichen „fiktiven“ Freibetrag aus dem der Pfändung vorausgehenden Monat berücksichtigt, falls das vorhandene Kontoguthaben aus der letzten Monatsende-Gutschrift stammt und noch keine anderweitigen Verfügungen stattgefunden haben. 
(Dies macht eine Einzelfallprüfung erforderlich und setzt das Kreditinstitut einem Haftungsrisiko aus.) 
· das Kreditinstitut alle Lohn- bzw. Sozialleistungs-Gutschriften nicht schon am Monatsletzten gutschreibt, sondern erst am Ersten des Monats verbucht, für den das Einkommen die Existenzgrundlage darstellt. 
(Dies erfordert eine Prüfung der einzelnen Zahlungseingänge und birgt das Risiko in sich, dass zur Schalteröffnung am Monatsersten noch nicht alle Gutschriften verfügbar sind, wozu jedoch eine gesetzliche Verpflichtung besteht.)
Bei der aktuellen Bankenpraxis ist der Freibetrag für August hingegen schon komplett aufgebraucht, so dass das Kreditinstitut den für September benötigten Geldeingang an den pfändenden Gläubiger auskehren müsste! Dem bedürftigen Kontoinhaber bliebe in Ermangelung „bereiter Mittel“ nur noch der Weg zum zuständigen Sozialleistungsträger, um ergänzende Grundsicherung/Sozialhilfe zu beantragen.
Im Folgemonat besteht das Problem nicht mehr, da dann mangels Verfügung des Kontoinhabers im September (das Konto weist ja kein Guthaben auf) zum Zeitpunkt der Gutschrift für Oktober (am 30. September) der Freibetrag für September noch nicht ausgeschöpft ist. Somit wird die am 30. September erfolgende Gutschrift durch den Freibetrag für September erfasst und in den Folgemonat Oktober übertragen. Der Kontoinhaber kann auf diese Weise im Oktober über sein geschütztes Guthaben verfügen und die Gutschrift am 31. Oktober ist auf November zu übertragen.
Allerdings entfällt damit die mit der Reform bezweckte Möglichkeit, zusätzlich auf dem P-Konto eine vor Pfändungen geschützte Rücklage ansparen zu können.
II. Abhilfemöglichkeiten

Dem Bundesjustizministerium war diese Lücke im Schuldnerschutz frühzeitig bekannt. Ein angedachter Reformschritt, der die Kreditinstitute verpflichten sollte, den pfändbaren Teil des Kontoguthabens erst zum übernächsten Monatswechsel auszukehren und damit ein Zeitfenster für notwendige Schuldnerschutzanträge zu eröffnen, konnte nicht rechtzeitig realisiert werden.
Die Schuldner- und Insolvenzberatung sieht deshalb die Notwendigkeit, allen von einer Kontopfändung Betroffenen zu einem Antrag auf Erneuerung des Moratoriums gemäß § 835 Abs. 3 ZPO zu raten.
 

Auch könnte (in der Übergangszeit bis 31.12.2011) erst der herkömmliche Kontopfändungsschutz nach § 850l ZPO bzw. bei Sozialleistungen nach § 55 SGB I genutzt werden. Es wäre dann darauf zu achten, dass das Konto zu einem bestimmten Zeitpunkt ohne Guthaben ist und die Umstellung auf das P-Konto im neuen Monat bei „Kontostand Null“ erfolgt.

Schließlich taucht das Monatsanfangsproblem nur auf, wenn im selben Monat eine weitere Geldleistung auf dem gepfändeten P-Konto auch tatsächlich eingeht. Es tritt dagegen nicht ein, wenn diese Monatsende Zahlung einmalig in Bar, per Barscheck oder durch Überweisung auf ein Drittkonto erfolgt.

Um die Kontoinhaber, Beratungsfachkräfte und Bankmitarbeiter auf die drohende Lücke im Schuldnerschutz hinzuweisen und Interventionsmöglichkeiten aufzuzeigen, haben die Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände (AGSBV) und die im Zentralen Kreditausschuss zusammengeschlossenen Spitzenverbände der deutschen Kreditwirtschaft (ZKA) die nachfolgende Kundeninformation zum Monatsanfangsproblem abgestimmt.

Damit der Schuldnerschutz mittels § 765a ZPO möglichst umfassend und einheitlich genutzt werden kann, zugleich aber der Drittschuldnerseite die Vorteile einer automatisierten Bearbeitung der P-Konto-Pfändungen erhalten bleiben, ist je eine Formulierungshilfe zu § 765a ZPO und zu § 835 Abs. 3 ZPO angefügt.
All dies sind jedoch nur Notlösungen, welche Beratungsfachkräfte, Justiz und Kreditinstitute in erheblicher Weise belasten. Der Gesetzgeber bleibt hier gefordert, Abhilfe zu schaffen. Ein Lösungsweg wäre, den Kalendermonat jeweils schon am 28. Tag beginnen zu lassen ...
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